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§ 232 BAO 4. Sicherstellung.
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Die Abgabenbehörde kann, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den die Abgabenvorschriften die

Abgabepflicht knüpfen, selbst bevor die Abgabenschuld dem Ausmaß nach feststeht, bis zum Eintritt der

Vollstreckbarkeit (§ 226) an den Abgabepflichtigen einen Sicherstellungsauftrag erlassen, um einer Gefährdung

oder wesentlichen Erschwerung der Einbringung der Abgabe zu begegnen. Der Abgabepflichtige kann durch Erlag

eines von der Abgabenbehörde zu bestimmenden Betrages erwirken, daß Maßnahmen zur Vollziehung des

Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits vollzogene Maßnahmen aufgehoben werden.

2. (2)Der Sicherstellungsauftrag (Abs. 1) hat zu enthalten:

1. a)die voraussichtliche Höhe der Abgabenschuld;

2. b)die Gründe, aus denen sich die Gefährdung oder Erschwerung der Einbringung der Abgabe ergibt;

3. c)den Vermerk, daß die Anordnung der Sicherstellung sofort in Vollzug gesetzt werden kann;

4. d)die Bestimmung des Betrages, durch dessen Hinterlegung der Abgabepflichtige erwirken kann, daß

Maßnahmen zur Vollziehung des Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits vollzogene Maßnahmen

aufgehoben werden.

3. (3)Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß ab der Anhängigkeit eines Strafverfahrens gegen einen der Begehung eines

vorsätzlichen Finanzvergehens oder einer vorsätzlichen Verletzung von Abgabenvorschriften der Länder und

Gemeinden Verdächtigen hinsichtlich jenes Betrages, um den die Abgaben voraussichtlich verkürzt wurden.
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